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OFFIZIELLE INFORMATION DER BUNDESINNUNG BAU

BAUZEITUNG  ·  06 2026

Bei der Kollektivvertragsverhandlung 
am 7. April 2026 einigten sich die 
Bundesinnung Bau und der Fachver-

band der Bauindustrie mit der Gewerkschaft 
GPA auf einen Kollektivvertragsabschluss 
per 1.5.2026 mit einer Laufzeit von 12 Mo-
naten.

ERHÖHUNG DER MINDESTGEHÄLTER
Die Erhöhung der Mindestgehälter ist nach 
Beschäftigungsgruppen gestaffelt, und zwar:

	◼ Erhöhung um 3,6 % für die Beschäf-
tigungsgruppen A2, Lehrlinge und 
Ferialarbeitnehmer;

	◼ Erhöhung um 3,2 % für die Beschäfti-
gungsgruppen A3 und M1/P1;

	◼ Erhöhung um 3,0 % für die Beschäfti-
gungsgruppen A4, A5, M2/P2 und  
OM/HP.
Die Erschwerniszulagen werden um 2 % 

angehoben.

ERHÖHUNG DER IST-GEHÄLTER
Für die Erhöhung der Ist-Gehälter wurde die 
traditionelle Parallelverschiebungsklausel 
vereinbart. Diese besagt, dass Überzahlun-
gen über dem kollektivvertraglichen Min-
destgehalt betragsmäßig erhalten bleiben 
müssen.

Beispiel 1:
Ein Angestellter ist in die Beschäftigungs-
gruppe A3/nach dem 10. Gruppenjahr 
eingestuft und hat ein Ist-Gehalt von 
4.764 €. Das kollektivvertragliche Min-
destgehalt beträgt (Stand: 30. 4. 2026) 
4.364 €.
Ab 1. 5. 2026 beträgt das kollektivvertrag-
liche Mindestgehalt der Beschäftigungs-
gruppe A3/nach dem 10. Gruppenjahr 
4.504  €. Die Überzahlung von 400  € 
muss betragsmäßig erhalten bleiben, wo-
mit das neue Ist-Gehalt 4.904 € beträgt.

In der Praxis kommt es gelegentlich vor, 
dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine 
ausdrückliche Einstufung in eine Beschäf-
tigungsgruppe vornehmen, sondern im 

Arbeitsvertrag lediglich einen bestimmten 
Geldbetrag als Pauschalgehalt vereinbaren. 
Eine solche Vorgehensweise ist aber nicht 
gesetzeskonform, da § 2 Abs 2 Z 7 und 9 
AVRAG die explizite Einstufung in eine Be-
schäftigungsgruppe (samt Beschäftigungs-
gruppenjahr) fordert und ein Pauschalent-
gelt auch entsprechend aufzuschlüsseln (dh 
zumindest ein Grundgehalt anzugeben) ist. 
Im Hinblick auf die korrekte Umsetzung 
der Parallelverschiebungsklausel ist eine 
solche Aufschlüsselung dringend zu emp-
fehlen, da der Kollektivvertrag für Ange-
stellte der Baugewerbe und der Bauindus-
trie (im Folgenden kurz KV Bau-Ang) nur 
eine Erhöhung des jeweiligen kollektivver-
traglichen Mindestentgelts normiert, alle 
anderen Entgeltbestandteile aber betrags-
mäßig nicht erhöht werden müssen. Erhöht 
der Arbeitgeber das gesamte Entgelt um 
den kollektivvertraglichen Erhöhungspro-
zentsatz, übernimmt er finanzielle Lasten, 
ohne dazu rechtlich verpflichtet zu sein.

ÄNDERUNGEN BEI DEN 
DIENSTREISEVERGÜTUNGEN
Die ab 1. Mai 2026 geltenden Taggelder 
sind in der Tabelle angeführt. Diese wur-
den gegenüber dem Vorjahr um ca 2 % an-
gehoben.

WEITERE ÄNDERUNGEN IM 
RAHMENRECHT
Der Urlaubszuschuss wird in Zukunft ein-
heitlich mit 30. Juni fällig (statt bisher ab-
hängig vom Urlaubsantritt).

Der Mehrarbeitszuschlag für Teilzeitbe-
schäftige beträgt nunmehr auch bei Been-

Die Bau-Sozialpartner haben mit Wirksamkeit ab 1.5.2026 eine nach Beschäftigungsgruppen gestaffelte Ge-
haltserhöhung zwischen plus 3,0 und 3,6 Prozent vereinbart.� Text: MMag. Dr. Christoph Wiesinger LL.M., Geschäftsstelle Bau

KV-Abschluss für die 
Bauangestellten per 1.5.2026

digung des Arbeitsverhältnisses 25 % (statt 
bisher gesetzlich 50 %).

KOLLEKTIVVERTRAGLICHE EINSTUFUNG 
VON BAUANGESTELLTEN
Der KV Bau-Ang kennt sieben Beschäfti-
gungsgruppen. Diese lassen sich wiederum 
in zwei Kategorien unterteilen – in die kauf-
männischen und technischen Angestellten 
(A2-A5) sowie in die Meister und Poliere.

WIE IST DIE BESCHÄFTIGUNGSGRUPPE ZU 
ERMITTELN?
Die richtige Beschäftigungsgruppe ist in 
zwei Schritten festzustellen, wobei die Rei-
henfolge dieser beiden Schritte nicht ver-
tauscht werden darf.

Ausgangspunkt ist die tatsächliche Tätig-
keit des Angestellten. Zeiten, in denen der 
Angestellte in Stellvertretung Tätigkeiten 
einer höheren Gruppe erbringt, bleiben bis 
zu zwei Monate unberücksichtigt (§ 8 Z 9 
KV Bau-Ang).

Im zweiten Schritt ist die Ausbildung in 
Verbindung mit Praxiszeiten zu prüfen, die 
in § 9 KV Bau-Ang für jede Gehaltsgruppe 
(Ausnahme: A2) gesondert angeführt sind. 
Der zweite Schritt kann aber nur dazu füh-
ren, einen Angestellten in eine niedrigere 
Gruppe einzureihen als es sich aus dem 
ersten Schritt – also der Tätigkeit – ergeben 
würde. Die bloße Erfüllung von Ausbildung 
und Praxiszeiten führt also nicht dazu, dass 
daraus ein Anspruch auf eine Einstufung in 
eine höhere Gruppe abzuleiten ist.

Beispiel 2:
Eine Person hat das Publizistikstudium 
erfolgreich abgeschlossen, findet aber 
keine facheinschlägige Arbeit. Um nicht 
arbeitslos zu sein, wird diese Person in 
einem Bauunternehmen tätig, und zwar 
als Assistent der Geschäftsleitung. Für 
unser Beispiel nehmen wir an, dass die-
se Tätigkeit der Gruppe A3 entspricht.
Nach § 9 KV Bau-Ang ist für die Einrei-
hung in die Beschäftigungsgruppe A3 
ein Hochschulstudium erforderlich (BG 
A3 lit d). Für die Einreihung in die Be-
schäftigungsgruppe A4 ist neben dem 
Studium eine einjährige Berufstätigkeit 
als Angestellter im Baufach erforderlich 
(BG A4 lit a).
Einstufung: Dieser Angestellter ist in A3 
einzustufen und auch nach einem Jahr 
nicht (!) in A4 umzureihen. Grund für den 
Verbleib ist, dass der Angestellte keine 
Tätigkeiten erbringt, die der Gruppe A4 
entsprechen.

Variante: Eine Person hat Bauingenieur-
wesen studiert und beginnt nach dem 
Studium bei einem Bauunternehmen als 
Statiker. Dieser Angestellte ist im ersten 
Jahr jedenfalls in die Gruppe A3 einzu-
stufen, weil er keine Praxiszeiten hat. Ob 
nach einem Jahr eine Umreihung in die 
Gruppe A4 zu erfolgen hat, ist nach der 
Tätigkeit zu ermitteln. Entspricht sie den 
Voraussetzungen der Gruppe A4, ist eine 
Umstufung vorzunehmen.

SIND VORDIENSTZEITEN ZU 
BERÜCKSICHTIGEN?
Bei der Frage der Berücksichtigung von 
Vordienstzeiten sind zwei Aspekte zu unter-
scheiden, wobei die Regelung im Einzelfall 
diffizil sein kann.

Der erste Aspekt betrifft die Frage, ob 
Vordienstzeiten für die Ausbildungs-Praxis-
Kombination zu beachten sind (siehe Bei-
spiel 2). Hier verlangt der Kollektivvertrag 
oft Praxiszeiten in der Bauwirtschaft.

Der andere Aspekt betrifft das Gruppen-
alter, also die Frage, wie viele Biennalsprün-
ge dem Angestellten angerechnet werden. 
Für diesen Aspekt sind tatsächliche Beschäf-
tigungszeiten in derselben oder einer höhe-
ren Gruppe beim aktuellen oder einem frü-
heren Arbeitgeber zu berücksichtigen (§ 11 
KV Bau-Ang). Zeiten, die ein Angestellter 
in einer niedrigeren Beschäftigungsgruppe 
eingestuft war, sind dementsprechend nicht 
zu berücksichtigen.

Beispiel 3:
Ein Buchhalter beginnt in einem Bau-
unternehmen zu arbeiten. Er hat bereits 
fünf Jahre Berufserfahrung, allerdings 
nicht in der Bauwirtschaft.
Einstufung: Dieser Angestellte ist von der 
Tätigkeit her in A3 einzustufen. Für die 
Anrechnung von Vordienstzeiten kommt 
es auf die Ausbildung an. Bei einem Lehr-
abschluss verlangt der KV bei der Gruppe 
A3 Vordienstzeiten in der Bauwirtschaft 
nur für Lohnbuchhalter und Lagerver-
walter (BG A3 lit a), bei Maturanten aber 
jedenfalls (BG A3 lit c). Im ersten Fall ist 
der Angestellte in A3/nach dem 4. Jahr 
einzureihen, nach einem Jahr in A3/nach 
dem 6. Jahr. Im zweiten Fall erfolgt zu-
nächst eine Einstufung in A2/nach dem 
4. Jahr (siehe Beispiel 1), nach einem Jahr 
in A3/im ersten Jahr.

Der OGH hat in einem Fall entschie-
den, dass nicht nur Vordienstzeiten aus 
einem Arbeitsverhältnis, das dem KV 

Bau-Ang unterlegen ist, für das Gruppen-
alter anzurechnen sind (OGH 15. 12. 2009, 
9 ObA 39/09i). Das betraf aber „nur“ die 
Frage der Anrechnung für das Gruppenal-
ter. Das wird im Beispiel 3 ersichtlich, weil 
in beiden Varianten eine Einstufung „nach 
dem 4. Jahr“ erfolgt. Für die Frage, ob die 
Vordienstzeiten auch bei der Ausbildungs-
Praxiszeiten-Kombination zu berücksichti-
gen sind, kommt es auf die entsprechende 
Regelung im KV an – und die ist nicht ein-
heitlich.

SONDERSTELLUNG HAUPTPOLIER
Hauptpoliere nehmen insofern eine Sonder-
stellung ein, als der KV Bau-Ang die Ernen-
nung zum Hauptpolier unter firmenmäßiger 
Zeichnung als Voraussetzung normiert. Mit 
anderen Worten: Es gibt keinen Rechtsan-
spruch, zum Hautpolier ernannt zu werden. 
Die gleiche Regelung gilt auch für Obermeis-
ter.  ■

KV-BROSCHÜREN

Die gedruckten Exemplare der Kollektivverträge für Bau-
angestellte und Bauarbeiter können ab Anfang Mai unter  
www.bau.or.at/webshop bestellt werden.

MEHR INFORMATIONEN
Die Kollektivvertragstexte samt Lohn- und Gehaltstafel 
sind unter www.bau.or.at/kv abrufbar.

KV Angestellte Bauindustrie/Baugewerbe
A2 A3 A4 A5 M1/P1 M2/P2 OM/HP

im 1. & 2. Jahr 2.814 3.593 5.099 7.184 4.194 4.453 4.937
nach dem 2. Jahr 2.951 3.775 5.368 7.448 4.357 4.630 5.136
nach dem 4. Jahr 3.089 3.958 5.642 7.713 4.519 4.810 5.336
nach dem 6. Jahr 3.228 4.140 5.905 7.977 4.681 4.984 5.531
nach dem 8. Jahr 3.365 4.320 6.178 8.237 4.840 5.164 5.730
nach dem 10. Jahr 3.502 4.504 6.445 5.004 5.339 5.926

Die ab 1. Mai geltende Gehaltstafel (brutto) für Baugewerbe und Bauindustrie

Lehrlinge
1. Lehrjahr 1.064
2. Lehrjahr 1.325
3. Lehrjahr 1.645
4. Lehrjahr 1.957
Ferialarbeitnehmer 1.392

Erschwerniszulagen (§ 14, Anhang I)
6a) Arbeiten unter Tag 2,24
6b) Höhenzulage

800–1200 m 1,69
1200–1600 m 2,24
1600–2000 m 2,72
1600-2000 m / bis 200 m über 
Wohnsiedlung 1,39

mehr als 2000 m 3,95
mehr als 2000 m / bis 200 m über 
Wohnsiedlung 2,00

6c) Arbeiten unter Druckluft
bis 0,5 kg/cm2 4,54
bis 1,0 kg/cm2 6,81
bis 1,5 kg/cm2 9,08
bis 2,0 kg/cm2 12,47
bis 2,5 kg/cm2 21,58
bis 3,0 kg/cm2 29,51

Taggeld
Taggeld groß  34,20 
Taggeld klein  18,50 

 
 
BUCHTIPP

Grundfragen zum Kollektiv-
vertrag für Angestellte 
der Baugewerbe und der 
Bauindustrie, 308 Seiten, 
69 Euro, Bestellung unter:  
https://shop.lindeverlag.at/


